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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt ca. 60.000 Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, die in 253 loka-

len Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die Interessen der 

deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Der 

DAV ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bun-

destag und der Bundesregierung zur Registernummer R000952 eingetragen.  

 

Anfrage des Bundesministeriums der Justiz 

 

Mit E-Mail vom 12. August 2024 gab das Bundesministerium der Justiz dem DAV Gele-

genheit zur Stellungnahme zu folgenden Überlegungen:  

„Das BMJ prüft derzeit, ob es zur vollständigen Umsetzung der Berufsanerkennungs-

richtlinie 2005/36/EG noch einer Anpassung des § 16 EuRAG bedarf. 

Nach dem derzeitigen Wortlaut des § 16 Absatz 2 Nummer 2 EuRAG müssen Rechts-

anwälte, die ihre berufliche Qualifikation in einem Drittstaat (d. h. außerhalb von EU, 

EWR und CH) erworben haben und diese als der deutschen Qualifikation gleichwertig 

anerkannt bekommen wollen, zuvor drei Jahre als "europäischer Rechtsanwalt" in ei-

nem Mitgliedstaat (der EU, des EWR oder in CH) gearbeitet haben. Als europäischer 

Rechtsanwalt gelten alle in den Mitgliedstaaten bestehenden Rechtsanwaltsberufe (vgl. 

dazu die Anlage zum EuRAG). Diese Regelung geht auf die Richtlinie 98/5/EG zurück, 

die es europäischen Rechtsanwälten erlaubt, unter der Berufsbezeichnung ihres Her-

kunftsstaats auch in anderen Mitgliedstaaten tätig zu sein. 

 

Diese früher auch für die Anwaltsberufe aus UK bestehende Möglichkeit ist nach dem 

Brexit für diese jetzt grundsätzlich entfallen; die UK-Anwaltsberufe wurden dementspre-

chend auch aus der Anlage zum EuRAG gestrichen. Nunmehr hat allerdings CH mit UK 

ein Abkommen geschlossen, nach dem Rechtsanwälte aus UK dort weiterhin unter der 

UK-Berufsbezeichnung tätig werden dürfen. Da Artikel 3 Absatz 3 der Berufsanerken-

nungsrichtlinie 2005/36/EG vorsieht, dass Berufsangehörige mit Drittstaatsqualifikatio-

nen, die von einem Mitgliedstaat anerkannt wurden und aufgrund derer der Berufsange-

hörige drei Jahre in dem Mitgliedstaat gearbeitet hat, auch von anderen Mitgliedstaaten 
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anerkannt werden müssen, dürfte die derzeitige Fassung des § 16 EuRAG die Berufsa-

nerkennungsrichtlinie nicht vollständig umsetzen. 

  

Um diesen Fall künftig auch abzubilden, jedoch die Struktur des § 16 EuRAG nicht voll-

ständig zu ändern, könnte daran gedacht werden, § 16 EuRAG um einen Absatz 2a zu 

ergänzen, der wie folgt lauten könnte: 

"(2a) Ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 kann auch von einer Person gestellt werden, 

die eine Ausbildung abgeschlossen hat, die zum unmittelbaren Zugang zum Beruf des 

Rechtsanwalts in einem anderen als den in Absatz 2 Nummer 1 genannten Staaten be-

rechtigt, wenn der entsprechende Ausbildungsnachweis von einem der in Absatz 2 

Nummer 1 genannten Staaten anerkannt wurde und die Person in diesem Staat aus-

weislich einer Bescheinigung der dort zuständigen Behörden den Beruf des Rechtsan-

walts mindestens drei Jahre ausgeübt hat." 

  

Ein entsprechender Zugang zum Anerkennungsverfahren besteht bereits bei den Pa-

tentanwälten nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 EuPAG. Soweit die Berufsanerkennungs-

richtlinie nur zu einer Umsetzung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten zwingt, 

wurde von dieser Möglichkeit zur Einschränkung bisher weder in § 16 EuRAG noch in § 

1 EuPAG Gebrauch gemacht. Auch im neuen Absatz 2a sollte daher auf diese Ein-

schränkung verzichtet werden, zumal der Anwendungsbereich der Norm in der Praxis 

vermutlich verschwindend gering sein dürfte.“ 

 

A. Zusammenfassung  

 

Der DAV begrüßt den Gesetzgebungsvorschlag aus den vom BMJ genannten Gründen. 

§ 16 EuRAG sollte daher entsprechend der bestehenden Rechtslage für Patentanwälte 

dahingehend geändert werden, dass Angehörige der Anwaltsberufe des Vereinigten Kö-

nigreichs künftig zum Zweck der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ohne Eingliederung 

nach Teil 3 des EuRAG die Feststellung beantragen können, dass die von ihnen erwor-

bene Berufsqualifikation die Kenntnisse umfasst, die für die Ausübung des Berufs des 

Rechtsanwalts in Deutschland erforderlich sind, wenn der entsprechende Ausbildungs-

nachweis von einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz an-
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erkannt wurde und die antragstellende Person in diesem Staat ausweislich einer Beschei-

nigung der dort zuständigen Behörden den Beruf des Rechtsanwalts mindestens drei 

Jahre ausgeübt hat. 

 

 

B. Stellungnahme im Einzelnen  

 

I. 

 

Neben der Berufsausübung als niedergelassener europäischer Rechtsanwalt (Teil 2 

des EuRAG) und der Eingliederung (Teil 3 des EuRAG) bietet Teil 4 des EuRAG mit 

der Feststellung einer gleichwertigen Berufsqualifikation eine dritte Variante der Vollin-

tegration in die deutsche Rechtsanwaltschaft. Dabei werden unterschiedliche Fallkons-

tellationen erfasst: § 16 Abs. 1 S. 1 EuRAG setzt voraus, dass die zum Berufszugang 

berechtigende Ausbildung überwiegend in einem Mitgliedstaat der EU, einem Vertrags-

staat des EWR oder der Schweiz (im Folgenden nur: Mitgliedstaat) absolviert und der 

entsprechende Ausbildungsnachweis von einem Mitgliedstaat ausgestellt wurde. Fehlt 

es daran, verlangt § 16 Abs. 2 EuRAG – entsprechend den Anforderungen nach Art. 3 

Abs. 1 lit. c S. 2, Abs. 3 der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG – zusätzlich eine 

mindestens dreijährige Berufsausübung als europäischer Rechtsanwalt in dem Staat, in 

dem der Nachweis ausgestellt oder anerkannt wurde. 

 

Während § 16 Abs. 2 Nr. 1 EuRAG den Fall regelt, dass der Ausbildungsnachweis zwar 

von einem Mitgliedstaat ausgestellt, die Ausbildung jedoch nicht überwiegend in einem 

Mitgliedstaat durchgeführt wurde, betrifft § 16 Abs. 2 Nr. 2 EuRAG in einem Drittland 

ausgestellte Ausbildungsnachweise als Zugangsberechtigung zum Beruf eines europäi-

schen Rechtsanwalts, die jeder Mitgliedstaat nach Art. 2 Abs. 2 der Berufsanerken-

nungsrichtlinie 2005/36/EG in seinem Hoheitsgebiet nach Maßgabe seiner Vorschriften 

anerkennen kann. 

 

Darunter fielen Angehörige der Anwaltsberufe des Vereinigten Königreichs – Solicitors 

in England and Wales, Scottish Solicitors, Solicitors in Northern Ireland; Barristers in 

England and Wales, Scottish Advocates, Barristers in Northern Ireland). Da das Verei-

nigte Königreich aufgrund seines EU-Austritts nach Ende des vertraglich vereinbarten 
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Übergangszeitraums seit dem 1.1.2021 grundsätzlich als Drittstaat zu behandeln ist, 

wurden dementsprechend die Bezeichnungen „Advocate/Barrister/Solicitor“ mit Wirkung 

zu diesem Datum aus der Anlage zu § 1 EuRAG gestrichen. 

 

II. 

 

Unabhängig von der Frage, ob das EuRAG richtlinienkonform so ausgelegt werden 

muss, dass vor dem 1.1.2021 im Vereinigten Königreich erworbene Qualifikationen 

nach „altem Recht“ zu behandeln sind mit der Folge, dass mit solchen Abschlüssen 

weiterhin eine Gleichwertigkeitsfeststellung beantragt werden kann und bei Abschlüs-

sen aus einem anderen Mitgliedstaat ein britischer Ausbildungsteil als „innereuropäisch“ 

gilt (dazu Glindemann, in: Henssler/Prütting, BRAO, 6. Aufl. 2024, §16 EuRAG Rn. 13), 

stellt sich für alle später erworbenen Ausbildungsnachweise die vom BMJ zu Recht auf-

geworfene Frage der Anerkennung dieser Drittstaatsqualifikation in einem anderen Mit-

gliedstaat und der Auswirkungen auf die Rechtslage in Deutschland. 

 

Im Patentanwaltsrecht lässt es der Gesetzgeber in § 1 Abs.2 Nr. 4 EuPAG für die Zu-

lassung zur Patentanwaltschaft genügen, dass die antragstellende Person im Besitz ei-

nes Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises ist, der " in einem Staat, der nicht Mit-

gliedstaat ist, ausgestellt wurde und der von einem anderen Mitgliedstaat, in dem der 

Beruf des Patentanwalts reglementiert ist, anerkannt wurde, wobei ein solcher Nach-

weis jedoch nur dann ausreichend ist, wenn die Person zudem in dem Mitgliedstaat 

ausweislich einer Bescheinigung der dort zuständigen Behörde mindestens drei Jahre 

den Beruf des Patentanwalts ausgeübt hat." 

 

Gründe, die eine insoweit unterschiedliche Behandlung des Zugangs zu den Berufen 

des Patentanwalts einerseits und des Rechtsanwalts andererseits für drittstaatsqualifi-

zierte Berufsträger rechtfertigen, bestehen aus Sicht des DAV nicht. 

 

Der Regelungsvorschlag des BMJ würde auch einem praktischen Bedürfnis entspre-

chen. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Ver-

einigten Königreich beruhen nach Wirksamwerden des Brexit auf weitestgehend verän-

derten Rechtsgrundlagen. Der entsprechende Beratungsbedarf für Unternehmen und 
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natürliche Personen kann aus Sicht des DAV in besonderer Weise durch Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte erfüllt werden, die ihre Primärqualifikation im Vereinigten Kö-

nigreich erlangt haben und denen sodann die Vollintegration in die deutsche Anwalt-

schaft im Wege der Gleichwertigkeitsfeststellung offensteht. Da die Niederlassung als 

europäische Rechtsanwälte (§§ 3 ff. EuRAG) und die Eingliederung (§§ 11 ff. EuRAG) 

als Integrationswege für diese Berufsträger seit dem 1.1.2021 nicht mehr zur Verfügung 

stehen (s. auch BGH, Beschluss vom 7.3.2024 – AnwZ (Brfg) 29/23, NJW-RR 2024, 

990), ist dem deutschen Gesetzgeber zu empfehlen, der Berufsanerkennungsrichtlinie 

durch die Einfügung des vorgeschlagenen § 16 Abs. 2a EuRAG-E Rechnung zu tragen. 
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